
 FEUER                                                           BESONDERE BEDINGUNG  F905

 VORÜBERGEHENDE ABWEICHUNGEN VON SICHERHEITSVOR-

 SCHRIFTEN

 Etwaige  vorübergehende  Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und
 Reparaturarbeiten  auf  dem Versicherungsgrundstück gelten, soweit sie  durch  zwingende  technische
 Gründe veranlaßt sind und bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte  Sorgfalt beachtet wird, nicht
 als Vertragsverletzung im Sinne  des  Art. 3  der  Allgemeinen  Bedingungen für die Sachversicherung
 (ABS) und wenn derartige Abweichungen  gleichzeitig  eine  Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht als
 Verstoß gegen den Artikel 2 der ABS.

 Vorstehende Vereinbarungen gelten nicht für die Durchführung von Feuerarbeiten, ohne Unterschied, ob
 sie durch eigenes Personal oder durch Fremdfirmen durchgeführt werden.

 Die  in den Allgemeinen Sicherheitsvorschriften für industrielle und gewerbliche Anlagen enthaltenen
 Bestimmungen sind einzuhalten und der Versicherungsnehmer trägt für die Einhaltung der  Vorschriften
 die volle Verantwortung.

 Abweichungen, die die Dauer von 4 Monaten überschreiten, gelten jedoch nicht mehr als vorübergehend.

 Werden  bei Bau- und/oder Montagearbeiten auf dem Versicherungsgrundstück von den ausführenden Hand-
 werkern, deren Angestellten oder Arbeitern Sicherheitsvorschriften wider Wissen und Willen des  Ver-
 sicherungsnehmers verletzt, so ist dieser dafür nicht verantwortlich.
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